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BESCHLUSS DER ZU BADEN AUF DER GEMEINEIDG. TAGSATZUNG VERSAMMEL¬

TEN GESANDTEN1 BEZUEGLICH DER WERBUNG VON FREIKOM¬
PAGNIEN FUER FRANKREICH

EA VI 1, 669 e

"Nachdem etlichen . . . Ohrten . . . vorkhormen , dass dev Königlichen Mayestät

Zue fvanckhveich Undt Navarra [Ludwig  XIV . ] Sich in disen landen befin¬

dende deputierter . . . [François ] Mous lier etlichen Particulapen in

anderen . . . Ohrten wider gebrauch , Undt härkhommen patente anerbotten , eine

Anzahl frey Compagnyen Zueerwerben , ehe undt Zuevor ein Obrigkeit darumb er-

suecht worden , auch der angenommen capitulation halber solchen bericht ge¬

fallen ; dass Sie von sehr schädlicher consequenz ; Jst man hardurch Zue gegen¬

wertiger allgemeiner Zesammenkhunfft veranlasset worden , umb diss gescheffts

Wichtigkeit nach darüber Jngezognem grundtlichen Verlauff mit gemeinem Rath

reiflichen Zeüberlegen , Undt Zue berathschlagen ; wan nun wir in eigentlicher

erwägung gestaltsarme der Sachen befunden , dass bey der Werbung einer solchen

Anzahl frey Compagnyen , weilen Sie in dem erst neüwlich [ 1663 ] widerumb so-
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lemnisch geschwomen pundt , undt Bybrieffen keinen grundt , Jhr Mayestät selbs

neben der Nation weder Ehr noch ansehen ; Zemahlen deroselben Zuelassung in

Vill weyss Uyidt wäg , dem gemeinen Eidtgnössisahen Standt höchlich Vemachthei-

len wurde ; Alss hat man desshalber Umb gemeiner Eidtgnössiseher Ehr unndt

Noll fahrt willen Sich einhellig miteinanderen volgender gestatt verglichen.

Namblich [ : ]

Wan hin füran an dass ein old ander ohrt ab sonderlich frey Compagnyen (darumb

ess dissmahl einzig Undt allein Zethuend ) anbegert werden möchte , solle iedess

ohrt desshatben die Eidtgnössische pflicht uff Sich haben , dergleichen Anwer¬

bung kein gehör , Vill weniger einiche willfahr Zuegestatten.

Damit auch die Particularen in allen . . . Ohrten , Undt Zuegewandten [ spez.

Bünden , Wallis und die Abtei St . Galten gemeint ] Sich wüssind dess Nachreitens

Undt Anhaltenss Umb der gleichen frey Compagnyen Zue müessigen , solle desshal¬

ber in iedem Ohrt ohnverweitt ein ernstlich oberkheitlich Verbott geschechen,

dass keiner Sich gelüsten lasse , Umb dergleicheyi frey Compagyiieyi weiter ayi-

zuehalten , bey hocher Straff Undt Ungnad.

Ess ist auch desshatben fehrner einhellig beredt , Undt geschlossen wan iemandt

wider besser erseheyy in dem eiyi old andereyi Ohrt dem Zuewider haridteyi , Uyidt

ein sotliche frey Compagney erpracticieren möchte , dass uberige Ohrt gewalt

haben sollindt den selben in ihren landen Zueverrüeffen , auch solcher Com¬

pagney den pass Zueverspehren.

Wettiche auch ietz Undt inskünfftig in Jhr Königlichen Mayestät diensten be¬

griffen , undt andere old ringere capitulation angenommen , alss im Pundt , Undt

gleich gültigen Beybrieffen Versehen , sotlendt atless gemeinen Eidtgnössischen

Schirmbs hiemit usstruckhentlich entsetzt sein , desselben nützit Zuegeniessen,

vill mehr oberkeitliche Ungnad Zuerwarten haben , auch nit für Eidtgnossen ge¬

halten werden.

Jm übrigen der gemeinen Votckhs uffbrüchen halber , so in Crafft pundts , Jhr

Königlichen Mayestät an gemeinen Eidtgnossen begeren möchte , last mans einfäl¬

tig bewenden bey dem Jnnhatt dess Pundts Undt gleich gültigen beybrieffen,

auch dem ordentichen harkhommen dergestalt , dass allwegen sotliche bey dess¬

hatben ansehenden gemeinen Zesammenkhunfften begert , darüber Eidtgnössiseher

seits die gebühr berathschtaget , auch dabey iederzeit dess gemeinen Standts

Jnteresse wohl beobachtet werden solle.

Danethin Zur gezeügnuss dass iedes ohrt , auch die Zuegewandte disem allem

ehrlich uyidt getreüwtich yiachkhommen , auch darwider nichts gestatten wöttindt,
1

habent alte anwesende Herren Abgesandte Sich eigenhendig uff oberkeitliche
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ratification undterschriben in der gleichen recess Zween gleichlautende , auch

dieselben mit Jhrem uffgetruckhten Ehrenbittschafften bekrefftiget . "

"PAo-iect We.ge.yi deA künftigen WeAbangen"

1 ) Stadt und Amt Zug war u . a . durch Beat Jakob I . Zurlauben vertreten.

Kopie . Dorsualnotiz von Beat Jakob I . Zurlauben . - AH 45 , 155 - 156
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